
  
 

 Ablauf  zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  

Erfassung 

Musterungsvorbescheid 

Musterung 

ggf Antrag auf Zurückstellung 
wg. Ausbildung 

 

Anerkennungsverfahren 
Zustellung des 

Anerkennungsbescheides 
 

 Antrag auf  Anerkennung  
als Kriegsdienstverweigerer aus 

Gewissensgründen 

Abgabe des Antrages  
 einschl. Lebenslauf,  

 

Der Antragsteller muss 17 ½ Jahre alt 
sein. Der Antrag soll  spätestens 14 Tage 

vor der Musterung beim zuständigen 
Kreiswehrersatzamt 

(das auch die Musterung durchführt) 
eingegangen sein 

 

Der Wehrpflichtige erhält Informationen
zur Wehrpflicht 

 

Erfolgt durch die Einwohnermeldeämter
nach Vollendung des 17.Lebensjahres 

 

Wer als nicht wehrdienstfähig gemustert 
wurde, ist auch nicht zivildienstfähig 
Das Anerkennungsverfahren erübrigt 

sich 
 

Adressen sind z.B. beim Bundesamt für 
den Zivildienst, sowie den  

Regionalbetreuern und über die 
Zivildienstgruppen zu bekommen 

Bundesamt für den Zivildienst 
Sibille Hartmann Str.  2-8 

50969 Köln 
www.zivildienst.de 

Bescheid erfolgt schriftlich 
 

Bestandskraft des 
Musterungsbescheides 

 

Planung des  Zeitrahmens und 
Beginns  für die Ableistung 

des Zivildienstes und 
Stellensuche 


